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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

     WA Allgemeines Wohngebiet

   0,35 Grundflächenzahl

      II Zahl der Vollgeschosse

Baugrenze

Private Straßenverkehrsfläche mit Grunddienstbarkeit (Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht) zugunsten der Anwohner / Besucher, der Ver- und
Entsorgungsträger, der Öffentlichkeit sowie Rettungsdienste

Straßenbegrenzungslinie

Zufahrt

Private Grünfläche (Hausgarten)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für
die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind

Geltungsbereich der Einbeziehungssatzung

ZEICHNERISCHE HINWEISE

digitale Flurkarte (Gebäudebestand)

Topografie (Vermessung)

geplante Grundstücksgrenze

Einbeziehungssatzung "Röthanger"
Die Gemeinde Uttenreuth erlässt gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches
(BauGB) und Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) die nachfolgende Satzung:

§ 1
                                                     Geltungsbereich

Die Grenzen der Außenbereichsflächen, die in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile
einbezogen werden, sind aus der Darstellung im Planteil ersichtlich.

  § 2
                                               Zulässigkeit von Vorhaben

(1) Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen wird Allgemeines Wohngebiet nach § 4
BauNVO festgesetzt. Die unter § 4 Abs. 3 Nr. 1-5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen werden gem. § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 BauNVO nicht zugelassen.

(2) Für den Geltungsbereich werden folgende Festsetzungen nach § 9 BauGB getroffen:

Art der baulichen Nutzung:
Allgemeines Wohngebiet WA

Maß der baulichen Nutzung:
Grundflächenzahl 0,35

      Geschosse    II

(3) Nebenanlagen bis zu einer max. Grundfläche von  je 20 m² sind auch außerhalb der
Baugrenze zulässig. Die festgesetzte Grundflächenzahl darf durch Nebenanlagen um
max. 28% (auf 0,45) überschritten werden.

Garagenvorflächen zu privaten Verkehrsflächen hin sind von Einfriedungen freizuhalten.

(4) Art. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) ist einzuhalten.

(5) Niederschlagswasser ist im Satzungsgebiet zu versickern und darf nicht in den
Mischwasserkanal eingeleitet werden. Eine Rückhaltung (Teich, Zisterne) ist zulässig.

  

                                                            § 3
                                      Naturschutzrechtlicher Ausgleich

Der naturschutzrechtliche Ausgleich erfolgt extern auf dem Grundstücksteil Flur-Nr. 495,
Gemeinde Uttenreuth, Gemarkung Uttenreuth.
Der Gesamtausgleichsbedarf beläuft sich auf 694 m².

    

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 05.11.2019 die Aufstellung der Einbeziehungssatzung
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 19.03.2019 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 23.02.2021 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.03.2021 bis
30.04.2021 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 23.02.2021 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 29.03.2021 bis 30.04.2021 öffentlich ausgelegt.

4. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 06.07.2021 die Einbeziehungssatzung
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 17.06.2021 als Satzung beschlossen.

5. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.09.2022 den Satzungsbeschluss vom
06.07.2021 aufgehoben, die Planung geändert und den Entwurf erneut gebilligt.

6. Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 27.09.2022 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.10.2022 bis
07.11.2022 erneut beteiligt.

7. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.09.2022 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.10.2022 bis 07.11.2022 erneut öffentlich ausgelegt.

8. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 24.01.2023 die Planung geändert und den
Entwurf erneut gebilligt.

9. Zu dem Entwurf der Einbeziehungssatzung in der Fassung vom 24.01.2023 wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.02.2023 bis
31.03.2023 erneut beteiligt.

10. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.01.2023 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 27.02.2023 bis 31.03.2023 erneut öffentlich ausgelegt.

11. Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2023 die Einbeziehungssatzung
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 25.04.2023 als Satzung beschlossen.

Gemeinde ........................, den ......................
                                                                                                                   (Siegel)
..........................................................................
Bürgermeister

12. Ausgefertigt

Gemeinde .........................., den ......................

(Siegel)
...........................................................................
Bürgermeister

13. Der Satzungsbeschluss zu der Einbeziehungssatzung wurde am ....................  gemäß § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Einbeziehungssatzung mit Begründung wird seit
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und über deren Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die Einbeziehungssatzung ist damit in Kraft
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und
215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde .........................., den ......................

(Siegel)
...........................................................................
Bürgermeister
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Ausgleichsfläche § 9 Abs. 1a BauGB Übersichtslageplan  M 1:2.500

Auf der Flur-Nr. 495, Gemeinde Uttenreuth, Gemarkung Uttenreuth, wird der
Einbeziehungssatzung eine Teilfläche von 694 m² als Fläche nach § 9 Abs. 1a BauGB in
Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB zum Ausgleich im Sinne § 1a Abs. 3 BauGB für den
Eingriff auf den Flur-Nrn. 75/5, 78 und 81 zugeordnet. Hier sind Ausgleichsmaßnahmen
festgesetzt.
Durch Reduzierung der Mahdtermine, Verzicht auf Düngung etc. hat hier die Entwicklung
einer extensiven Stauden-/Krautflur (Kategorie II) auf bisheriger Intensivwiese (Kategorie I)
zu erfolgen.

EBS Röthanger

Ausgleichsfläche

Übersichtskarte ohne Maßstab
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